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Regeste

Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG, Art. 45 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 AVIV. Bei einer Kündigung der
Festanstellung wegen aufgetretenen Spannungen mit einer Arbeitskollegin und fehlender
Bereitschaft der Vorgesetzten zur Durchführung einer Aussprache, liegt ein schweres
Verschulden der versicherten Person vor. Da sich die Vorgesetzte aber nicht um die Lösung
des Konflikts bemühte und damit der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht nicht
nachgekommen war, rechtfertigt es sich, die Anzahl der Einstelltage von 38 Tagen auf 31
Tage herabzusetzen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29.
September 2011, AVI 2010/84). Präsidentin Lisbeth Mattle Frei, Versicherungsrichterin
Marie Löhrer, Versicherungsrichter Martin Rutishauser; Gerichtsschreiberin Anita Raimann
Entscheid vom 29. September 2011 in Sachen A.___, Beschwerdeführer, gegen Kantonale
Arbeitslosenkasse, Davidstrasse 21, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, betreffend
Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Selbstkündigung) Sachverhalt:

Volltext

St.Gallen Versicherungsgericht 29.09.2011 AVI 2010/84 Saint-Gall Versicherungsgericht
29.09.2011 AVI 2010/84 San Gallo Versicherungsgericht 29.09.2011 AVI 2010/84

Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG, Art. 45 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 AVIV. Bei einer Kündigung der
Festanstellung wegen aufgetretenen Spannungen mit einer Arbeitskollegin und fehlender
Bereitschaft der Vorgesetzten zur Durchführung einer Aussprache, liegt ein schweres
Verschulden der versicherten Person vor. Da sich die Vorgesetzte aber nicht um die Lösung
des Konflikts bemühte und damit der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht nicht
nachgekommen war, rechtfertigt es sich, die Anzahl der Einstelltage von 38 Tagen auf 31
Tage herabzusetzen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29.
September 2011, AVI 2010/84).
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